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1. Änderung der Satzung über die Er-
hebung von Kostenersatz, Gebühren 

und Auslagen für Dienst- und Sachleis-
tungen der Freiwilligen Feuerwehr 

Wolmirstedt außerhalb der unentgelt-
lich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 

 
Aufgrund der §§ 8 Abs. 1 S. 1, 45 Abs. 2 
Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
05.04.2019 (GVBl. LSA S. 66), des § 22 
des Brandschutz- und Hilfeleistungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 07.06.2001 (GVBl. LSA S. 190), zu-
letzt geändert durch § 1 des Gesetzes 
vom 12.07.2017 (GVBl. LSA S. 133), der 
§§ 1, 2 und 5 des Kommunalabgabenge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.12.1996 (GVBl. LSA 1996, S. 
405), mehrfach geändert sowie § 9a auf-
gehoben durch § 1 des Gesetzes vom 
27.09.2019 (GVBl. LSA S. 284) hat der 
Stadtrat der Stadt Wolmirstedt in seiner 
Sitzung am 26.03.2020 folgende Ände-
rungssatzung zur Feuerwehrgebührensat-
zung beschlossen. 
 

Artikel 1 Änderung 
 
Die Satzung über die Erhebung von Kos-
tenersatz, Gebühren und Auslagen für 
Dienst- und Sachleistungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr Wolmirstedt außerhalb der 
unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufga-
ben vom 06.12.2018 wird wie folgt geän-
dert: 
 

Zu § 4 Gebührentarif und  
Gebührenhöhe 

 
(2) Als Mindestbetrag wird die Gebühr für 
eine halbe Stunde erhoben. Maßgeblich 
für die Gebührenberechnung ist der Zeit-
raum vom Ausrücken der Feuerwehr aus 
dem Feuerwehrgerätehaus zum Einsatz 
bis zum Einrücken nach Einsatz-ende. 
 
 
 
 
 

Zu § 5 Abs. 2 Entstehen der Gebühren-
pflicht und Gebührenschuld 

 
(2) Die Gebührenschuld entsteht mit dem 
Einrücken der Feuerwehr in das Feuer-
wehrgerätehaus bzw. mit der Rückgabe. 
 

Zu § 6 Abs. 1 Veranlagung, Fälligkeit 
und Beitreibung 

 
(1) Die Gebühr wird durch Bescheid fest-
gesetzt und ist innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe fällig. 
 

Artikel 2 Inkrafttreten 
 
Die 1. Änderung der Satzung über die Er-
hebung von Kostenersatz für Dienst- und 
Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
Wolmirstedt außerhalb der unentgeltlich 
zu erfüllenden Pflichtaufgaben (Feuer-
wehrgebührensatzung) tritt rückwirkend 
zum 01.01.2020 nach öffentlicher Be-
kanntmachung in Kraft. 
 
Wolmirstedt, 27.03.2020 
 
    Dienstsiegel 
 
M. Cassuhn 
Bürgermeisterin 

 


